
ERHEBUNG IN DEN OÖ. ALTEN- UND PFLEGEHEIMEN
 (Langzeitpflege)

zum Stichtag 31.12.2022
Tabellenblatt nicht vollständig oder korrekt ausgefüllt! Bitte Eingaben prüfen!
Bewohnerzimmer und Plätze, die für Langzeitpflege zur Verfügung stehen zum Stichtag 31.12.2022

1-Personen-Wohneinheiten (Zimmer) mit insgesamt 0 Plätzen
2-Personen-Wohneinheiten (Zimmer) mit insgesamt 0 Plätzen

0 Zimmer mit 0 Plätzen

Bewohnerinnen und Bewohner in der Langzeitpflege zum Stichtag 31.12.2022
Altersstruktur der Bewohner/innen nach Kostentragung und Geschlecht:

unter 60 Jahre 60 bis
unter 65 Jahre

65 bis
unter 70 Jahre

70 bis
unter 75 Jahre

75 bis
unter 80 Jahre

80 bis
unter 85 Jahre

85 bis
unter 90 Jahre

90 Jahre
und älter

weiblich Frauen SH 0
männlich Männer SH 0
weiblich Frauen SZ 0

männlich Männer SZ 0
Summe SH 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe SH 0
Summe SZ 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe SZ 0

Summe Frauen 0 0 0 0 0 0 0 0 Frauen 0
Summe Männer 0 0 0 0 0 0 0 0 Männer 0

Gesamtsumme 0 0 0 0 0 0 0 0 Gesamt 0

Das Durchschnittsalter aller Heimbewohnerinnen und -bewohner beträgt zum Stichtag Jahre.

Pflegebedarf (Pflegegeldeinstufung) der Bewohnerinnen und Bewohner zum Stichtag 31.12.2022

kein PG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7 Gesamt
0
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

alle Bewohner/innen (Langzeitpflege)

derzeitige PG-Stufe

Heimbew. ohne PG
bzw. lt. PG-
Bescheid

Anzahl offene PG-
Verfahren 0 1 2 3 4 5 6 7

kein PG 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrollsumme 0

Anzahl aller Bewohnerinnen und Bewohner (Langzeitpflege) nach Herkunftsbezirk zum Stichtag 31.12.2022

Braunau Eferding Freistadt Gmunden Grieskirchen Kirchdorf
Linz-Land Perg Ried i.I. Rohrbach Schärding Steyr-Land

Urfahr-Umg. Vöcklabruck Wels-Land Linz Steyr Wels
andere Bundesländer

Ausland
Gesamt 0

Bewohnerinnen bzw. Bewohner kommen aus der Standortgemeinde.

Statistische Angaben im Jahr 2022 (Begriffsbestimmungen lt. § 24 Oö. HVO)

Anzahl aller Bewohntage (BT) in der Langzeitpflege Krankenhaustage (aller HB in der LZP)
davon Bewohntage von Heimbewohner/innen (HB) mit Sozialhilfe(SH)-Bezug
davon Bewohntage von Selbstzahler/innen (SZ) 0

Aufgrund der angegeben LZP-Plätze und Bewohntage ergibt sich eine Auslastung von in der Langzeitpflege.

0
Summe der betreuten Personen im Jahr 2022 Summe HB 31.12.2022 + alle Austritte 2022 0 Für die Prüfung ist eine Eingabe in E90 notwendig!

davon betreute Personen mit SH-Bezug Abweichung zur Angabe in E75 0
betreute Personen, die 2021 immer Selbstzahler waren 0 Begründung für die Abweichung

Eintritte/Übernahmen in die Langzeitpflege im Jahr 2022
Anzahl der in die LZP eingetretenen/übernommenen Bewohner/innen mit SH-Bezug:
Anzahl der in die LZP eingetretenen/übernommenen Bewohner/innen (Selbstzahler): Plausibilisierung der Ein- und Austritte in der LZP:

Summe Neueintritte 0 Am 31.12.2021 wurden #NV HB in der LZP angegeben.
Addiert man die angegebenen 0 Eintritte und

zieht die angegebenen 0 Austritte ab,
Ausgetretene Bewohner/innen im Jahr 2022 ergeben sich für 31.12.2022 #NV HB in der LZP.

Anzahl aller ausgetretenen Bewohner/innen: In L24 werden am 31.12.2022 0 HB angegeben,
davon sind verstorben: dadurch ergibt sich eine Abweichung von #NV HB in der LZP.

davon wiederum sind im Heim verstorben: #NV
in ein anderes oö. APH sind übersiedelt:

davon waren immer Selbstzahler/innen #NV

Differenz Sonstiges: 0

Verweildauer im
Heim

weniger als 1
Monat *

1 bis 3 Monate
*

4 bis 6 Monate
*

7 bis 12 Monate
*

1 bis 5
Jahre *

6 bis 10   Jahre
* länger * Summe

Verstorbene 0
* maßgeblich für die Zuordnung ist das Datum des Todes (siehe Ausfüllbeispiel im Kommentarfeld)

darin enthalten sind

Selbstzahler/innen

erwartete Einstufung

Summe inkl. offene PG-Verf.
Summe tatsächliche PG-Einst.

mit Sozialhilfe-
bezug

Selbstzahler/
innen

tatsächliche Einstufungen aller Langzeitpflegebewohnerinnen und -bewohner laut gültigem Bescheid (bei PG aus dem Ausland nach österr. Kriterien einstufen; z.B. St. 3 Deutschland enstpricht St. 7 Öst., daher bei St. 7
eintragen)

mit Sozialhilfebezug

bitte Anzahl offene Verfahren nach rechts aufschlüsseln!

entspricht der Summe aus L60 und D86

Hier sind alle Personen zu zählen, die ab
Eintritt (kann auch rückwirkend sein) SH-
Zuzahlungen erhalten (werden).
Als Eintritt ist auch zu zählen, wenn ein KZP-
Gast in die LZP übertritt.

Hier sind alle Personen zu zählen, die ab Eintritt (kann auch rückwirkend sein)
Selbstzahler sind, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
Als Eintritt ist auch zu zählen, wenn ein KZP-Gast in die LZP übertritt.

Die Anzahl der verfügbaren LZP-Plätze kann sich innerhalb
des Jahres jederzeit verändern und sich dadurch am
jeweiligen Bedarf an Langzeit- oder Kurzzeit-Pflege
orientieren.
Verfügbare LZP-Plätze sind demnach Plätze, die am Stichtag
für die Langzeitpflege verwendet oder für LZP-Bewohner
freigehalten werden. Daraus folgt, dass es zum Stichtag nicht
mehr LZP-Bewohner/innen geben kann, als am gleichen Tag
Plätze für die LZP zur Verfügung stehen!
Zimmer/Plätze für Ordensangehörige dürfen hier nicht
berücksichtigt werden!

Hier bitte nur jene Heimbewohner/innen
angeben, die im Heim verstorben sind.

Hier bitte alle Heimbewohner/innen aus der
Langzeitpflege angeben, die entweder verstorben oder
ausgezogen sind, wohin auch immer.

Bewohntage sind alle Kalendertage ab dem vereinbarten Eintritt
der/des HB bis zur endgültigen Freigabe des Heimplatzes.
Ein Bewohntag ist daher jeder Tag, an dem die/der Heimbewohner/in
Heimentgelt zahlen muss, dazu gehören auch die Abwesenheitstage.
Krankenhaus- bzw. Urlaubstage sind daher in den
Bewohntagen enthalten.
Die Bewohntage bestimmen die Auslastung der Einrichtung.

Die Summe der Bewohntage, die mit
Selbstzahler/innen verrechnet
wurden, ergibt sich aus der Differenz
aller BT und der BT von HB mit SH-
Bezug.

Zu zählen ist hier jede/r HB in der Langzeitpflege (SZ+SH), die/der
im Laufe des Jahres im Heim gewohnt hat.
Dh. es sind auch die ausgetretenen und verstorbenen HB zu
berücksichtigen.
Bei Mehrfachaufenthalten ist die betreffende Person nur einmal zu
zählen.

Bitte bei Nichtzutreffen
der folgenden Felder eine
"0" eingeben.

Bitte bei Nichtzutreffen der
folgenden Felder eine "0"
eingeben.

HB, die im Jahr 2022 jemals SH bezogen haben (auch wenn es nur 1 Tag
war) sind hier zu zählen.
Dh. HB, die als SZ aufgenommen und dann in die SH übernommen wurden
(oder umgekehrt), sind hier zu berücksichtigen.

Die Differenz ergibt die Zahl jener HB, die während
ihres Aufenthaltes (dieser kann auch kürzer als von
1.1. bis 31.12. gedauert haben) im Jahr 2022 immer
Selbstzahler/innen waren.

HB, die während ihres Aufenthaltes (dieser kann auch
kürzer als von 1.1. bis 31.12. gedauert haben) im Jahr
2022 immer Selbstzahler/innen waren und in ein anderes
oö APH übersiedelt sind.
Personen, die als SZ aufgenommen und später in die SH
übernommen wurden, sind hier nicht zu zählen.

Wenn ein Zimmer als 2-P-WE ausgewiesen ist,
stehen zwingend auch 2 Plätze zur Verfügung; LZP-
Bewohner/in und KZP-Gast dürfen außerdem
nicht im gleichen Zimmer wohnen.

Differenz von E75 und I75; eine Abweichung kann
z.B. entstehen, wenn HB am 31.12. verstorben
sind, weil diese dann sowohl als HB als auch als
Austritte aufscheinen.

hier sind auch jene Personen zu
zählen, für die noch kein PG
beantragt/gewährt wurde

hier sind auch jene Personen zu zählen, für die noch kein
PG beantragt/gewährt wurde, die aber nach Einschätzung
des Heimes einen Pflegebedarf haben; die
eingeschätzte/erwartete PG-Stufe ist in der entsprechenden
Spalte (F bis L) einzutragen

Summe der Bewohntage, die mit einem regionalen Träger
Sozialer Hilfe (Magistrat oder SHV) verrechnet wurden.
Nicht zu zählen sind hier jene Tage, die mit Selbstzahlern
verrechnet wurden.

Ausfüllbeispiel:
Die Heimbewohnerin Fr. K. ist am 14. September
verstorben. Sie ist am 14. Juni ins Heim eingezogen,
ihre Verweildauer im Heim betrug daher genau 3
Monate, d.h. der Eintrag ist in der Spalte "4 bis 6
Monate" zu machen.
Wäre sie am 15. Juni eingezogen, wäre die
Verweildauer 1 Tag weniger als 3 Monate und der
Eintrag in der Spalte "1 bis 3 Monate" zu machen.

Hier bitte alle im vergangenen Jahr
verstorbenen HB angeben, egal ob sie im
Heim oder woanders verstorben sind.

Eine Begründung ist bei einer
Abweichung von +/- 2 erforderlich.

Daten aus der APH-
Erhebung 31.12.2021

=D86

=F82

Hier sind alle Neueintritte sowie Übernahmen aus
der Kurzzeitpflege zu zählen.

Die Anzahl der HB aus der Standortgemeinde kann nicht
höher sein als das Maximum der Stadt/des Bezirkes!

Hier bitte jene HB angeben, die im Lauf des Jahres in ein
anderes APH in Oberösterreich übersiedelt sind.
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